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         Verordnung über die Elternmitwirkung in Tageseinrichtungen der Kindertagesbetreuung 
im Bistum Mainz
         

      

      
         vom 10. Juni 2022

      

      
         (Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Mainz 2022, Nr. 7, Ziff. 60, S. 98 ff.)
         

      

      Für die Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft gilt § 11 Abs. 1 des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und
         Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG), wonach anerkannte Träger der freien Jugendhilfe
         mit Blick auf das eigene Profil eigene Regelungen treffen können. Voraussetzung hierfür ist, dass diese Regelungen gleichwertig
         sind. Dies umfasst die Gewährleistung der Elternmitwirkungsrechte in ihrem Wesensgehalt.
      

      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Nachfolgende Verordnung gilt für alle Kindertageseinrichtungen in katholischer Trägerschaft im Bereich des Bistums Mainz.

               

               
                     § 2
Elternversammlung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Elternversammlung ist das höchste beschlussfassende Gremium der Elternmitwirkung in Tageseinrichtungen der Kindertagesbetreuung.
                     Die Elternversammlung kann im Rahmen des § 9 Abs. 2 Satz 2 des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von
                     Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) vom 3. September 2019 (GVBl. S. 213, BS 216-7) in der jeweils
                     geltenden Fassung jederzeit auf Antrag von 20 v. H. der Elternteile, des Elternausschusses oder des Trägers der Tageseinrichtung
                     einberufen werden. Sie ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde. In der Elternversammlung hat jeder Elternteil
                     eine Stimme. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst; Enthaltungen bleiben unberücksichtigt. Jeder
                     Elternteil, der Elternausschuss und der Träger der Tageseinrichtung haben das Recht, Anträge zu stellen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Träger kann in der Einladung zur Zusammenkunft der Elternversammlung die Möglichkeit einer virtuellen oder hybriden Zusammenkunft
                     eröffnen. Dazu teilt er in der Einladung zur Elternversammlung neben dem Ort und der Zeit der physischen Zusammenkunft auch
                     die Möglichkeit der virtuellen Teilnahme und die dazu erforderlichen Zugangsdaten mit.
                  

               

               
                     § 3
Wahlrecht
                     

                  

                  Für den Elternausschuss nach § 9 Abs. 1 und 3 KiTaG sind die Eltern (§ 2 Abs. 3 KiTaG) der die Tageseinrichtung besuchenden
                     Kinder wahlberechtigt und wählbar.
                  

               

               
                     § 4
Wahlgrundsätze und -verfahren
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Elternversammlung als Zusammenkunft der Eltern kann aus ihrer Mitte eine Wahlleiterin oder einen Wahlleiter für die Wahl
                     des Elternausschusses wählen. Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter können mit Handzeichen gewählt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        In der Elternversammlung nach § 9 Abs. 2 KiTaG hat bei der Wahl zum Elternausschuss nach § 9 Abs. 3 KiTaG jeder Elternteil
                     unabhängig von der Anzahl seiner die Tageseinrichtung besuchenden Kinder eine Stimme. Ist nur ein Elternteil vorhanden oder
                     anwesend, stehen diesem zwei Stimmen zu.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        In der Elternversammlung nicht anwesende Elternteile sind wählbar und ihre Kandidatur ist zuzulassen, wenn ihre Zustimmung
                     zur Kandidatur dem Träger oder der Leitung der Tageseinrichtung vor Beginn der Elternversammlung angezeigt wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Wahlen zum Elternausschuss sind vorbehaltlich des Absatzes 5 geheim. Bei geheimer Wahl erhält jeder in der Elternversammlung
                     anwesende Elternteil einen Stimmzettel. Stehen ihm gemäß Absatz 2 Satz 2 zwei Stimmen zu, erhält er zwei Stimmzettel. Von
                     dem wählenden Elternteil sind auf dem Stimmzettel höchstens so viele Kandidatinnen und Kandidaten einzutragen oder anzukreuzen,
                     wie Mitglieder nach § 6 Abs. 1 zu wählen sind. Ist eine Kandidatin oder ein Kandidat auf einem Stimmzettel mehrfach genannt,
                     so gilt sie oder er als nur einmal eingetragen. Ein Stimmzettel, aus dem der Wille nicht eindeutig hervorgeht, ist ungültig.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Wenn nicht mehr Kandidatinnen und Kandidaten zur Auswahl stehen als Mitglieder nach § 6 Abs. 1 zu wählen sind, findet die
                     Wahl als verbundenen Einzelwahl statt. Es kann eine offene Wahl stattfinden, wenn kein anwesender wahlberechtigter Elternteil
                     widerspricht. Bei offener Wahl wird über die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten als Ganzes abgestimmt.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Die Kandidatinnen und Kandidaten sind in der Reihenfolge der für sie abgegebenen gültigen Stimmen zunächst zu Mitgliedern,
                     dann zu Ersatzmitgliedern des Elternausschusses gewählt. Bei Stimmengleichheit findet eine Stichwahl statt. Ergibt die Stichwahl
                     keine Entscheidung, entscheidet das Los. Im Falle des Absatzes 5 Satz 1 ist zum Mitglied des Elternausschusses gewählt, wer
                     mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen auf sich vereint. Im Falle des Absatzes 5 Satz 3 sind alle Kandidatinnen und Kandidaten zu
                     Mitgliedern des Elternausschusses gewählt, wenn die Elternversammlung mit der Mehrheit der anwesenden Stimmen der Liste zustimmt;
                     Stimmenthaltungen bleiben unberücksichtigt.
                  

               

               
                     § 5
Wahl des Elternausschusses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Träger der Tageseinrichtung bestimmt im Benehmen mit der Leitung den Wahltermin und informiert die Eltern spätestens zwei
                     Wochen vor dem Wahltermin. Der Träger der Tageseinrichtung trifft die organisatorischen Maßnahmen und sorgt für eine ordnungsgemäße
                     Durchführung der Wahl.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Wahl soll in der Zeit zwischen dem Ende der Schulsommerferien bis Ende Oktober eines jeden Jahres erfolgen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Elternversammlung kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Stimmen beschließen, dass die Stimmabgabe für
                     die Wahl der Mitglieder des Elternausschusses durch Einwurf der gekennzeichneten Stimmzettel innerhalb bestimmter Frist in
                     eine in den Räumen der Tageseinrichtung aufgestellte, verschlossene Wahlurne oder im Rahmen einer Briefwahl durch Rücksendung
                     der vom Träger der Kindertagesseinrichtung versandten Wahlunterlagen erfolgt. Sie legt dem Träger oder der Leitung der Tageseinrichtung
                     vorhandene Kandidatenlisten vor, damit die Kandidaten einerseits als Ansprechpartner bekannt gemacht und andererseits die
                     entsprechenden Wahlunterlagen bei einer Entscheidung der Zusammenkunft der Elternversammlung für die Urnen- oder Briefwahl
                     vom Träger oder der Leitung der Tageseinrichtung gefertigt werden können. Kandidaturen von Elternteilen sind auch zuzulassen,
                     wenn sie erst nach der Elternversammlung innerhalb angemessener Frist vor Beginn der Urnen- oder Briefwahl dem Träger oder
                     der Leitung der Tageseinrichtung angezeigt werden. Der Träger bestimmt im Benehmen mit der Leitung der Tageseinrichtung die
                     Frist nach Satz 3 und einen angemessenen Wahlzeitraum und sorgt für eine ordnungsgemäße Durchführung der Wahl. § 4 Abs. 5
                     Satz 2 und 3 und Abs. 6 Satz 2 und 5 findet keine Anwendung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die konstituierende Sitzung des Elternausschusses kann im Falle der offenen Wahl unmittelbar nach der durch die Zusammenkunft
                     der Elternversammlung erfolgten Wahl des Elternausschusses, also noch am gleichen Tage erfolgen.
                  

               

               
                     § 6
Elternausschuss
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Elternausschuss soll ein Spiegel der Elternschaft der Tageseinrichtung sein. Die Zahl der Mitglieder des Elternausschusses
                     bestimmt sich nach der Zahl der Plätze der Tageseinrichtung. Je angefangene zehn Plätze ist ein Mitglied zu wählen. Hat eine
                     Einrichtung weniger als 30 Plätze, sind drei Mitglieder zu wählen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Kinderperspektive soll auch im Elternausschuss vertreten sein. Dazu darf die Leitung/Pädagogische Fachkraft die Kinderperspektive
                     durch Vorsprache einbringen, wobei eine anlassbezogene Beteiligung stets in Betracht gezogen werden sollte. Auch sollen Kinder
                     die Leitung/pädagogische Fachkraft punktuell zu geeigneten Terminen und Themen begleiten und im Anschluss daran in der Kindertageseinrichtung
                     davon berichten dürfen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Amtszeit des Elternausschusses beginnt mit der Wahl und beträgt ein Jahr. Bis zur Neuwahl führt der bisherige Elternausschuss
                     die Geschäfte weiter.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Mitgliedschaft im Elternausschuss endet vorzeitig, wenn kein Kind des Mitglieds die Tageseinrichtung mehr besucht, durch
                     Rücktritt oder durch Abwahl. Der Rücktritt ist schriftlich gegenüber dem Elternausschuss und dem Träger oder der Leitung der
                     Tageseinrichtung zu erklären. Die Elternversammlung kann mit der Mehrheit der anwesenden Stimmen ein Mitglied des Elternausschusses
                     abwählen; die Abstimmung erfolgt geheim, Stimmenthaltungen bleiben unberücksichtigt.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Nach Ausscheiden eines Mitglieds aus dem Elternausschuss rücken die Ersatzmitglieder in der Reihenfolge des § 4 Abs. 6 Satz
                     1 nach. Wenn die Zahl der Mitglieder des Elternausschusses unter die Hälfte der Mitgliederzahl nach Absatz 1 sinkt, findet
                     unverzüglich für die restliche Amtszeit des Elternausschusses eine Neuwahl statt. Ab dem Monat Juni kann im Einvernehmen mit
                     den verbleibenden Mitgliedern des Elternausschusses eine Nachwahl entfallen.
                  

               

               
                     § 7
Verfahrensweise des Elternausschusses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die konstituierende Sitzung des Elternausschusses erfolgt binnen eines Monats nach der Wahl. Sie wird durch den Träger der
                     Tageseinrichtung oder eine von ihm beauftragte Person einberufen und bis zur Wahl des vorsitzenden Mitglieds geleitet. In
                     dieser Sitzung wählt der Elternausschuss aus seiner Mitte in geheimer Wahl mit der Mehrheit der anwesenden Stimmen ein vorsitzendes
                     Mitglied und dessen Stellvertretung; Stimmenthaltungen bleiben unberücksichtigt. Er wählt ferner aus der Elternschaft der
                     Tageseinrichtung die Delegierten und Ersatzdelegierten für die Vollversammlung des Kreis- oder Stadtelternausschusses.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Elternausschuss tritt im Übrigen auf Einladung seines vorsitzenden Mitglieds zusammen. Der Träger oder die Leitung der
                     Tageseinrichtung oder ein Drittel der Mitglieder des Elternausschusses können seine Einberufung verlangen. Das vorsitzende
                     Mitglied leitet die Sitzungen. Die Sitzungen finden grundsätzlich als Präsenzsitzungen statt. Im Bedarfsfall können digitale
                     und/oder hybride Sitzungsformen an die Stelle von Präsenzsitzungen treten, sofern der Träger entsprechende Möglichkeiten zur
                     Verfügung stellt. Über jede Sitzung des Elternausschusses ist ein Protokoll zu fertigen; dieses ist den Eltern der die Tageseinrichtung
                     besuchenden Kinder in geeigneter Weise zur Kenntnis zu geben. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst;
                     Enthaltungen bleiben unberücksichtigt.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Der Elternausschuss kann zu seinen Sitzungen Gäste einladen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Der Träger der Tageseinrichtung soll dem Elternausschuss bei Bedarf für seine Sitzungen Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Der Träger der Tageseinrichtung meldet dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe Namen, Anschrift und Emailadresse
                     des vorsitzenden Mitglieds des Elternausschusses und dessen Stellvertretung und der Delegierten und Ersatzdelegierten zur
                     Vollversammlung des Kreis- oder Stadtelternausschusses.
                  

               

               
                     § 8
Aufgaben des Elternausschusses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Der Elternausschuss hat die Aufgabe, die Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsarbeit der Tageseinrichtung beratend zu unterstützen.
                     Er berät den Träger und die Leitung der Tageseinrichtung in allen wesentlichen Fragen der Arbeit in der Tageseinrichtung und
                     kann Anregungen für die Gestaltung und Organisation der Arbeit der Tageseinrichtung geben. Neben seinen Aufgaben nach § 9
                     Abs. 3 Satz 1 KiTaG vertritt der Elternausschuss die Interessen der Eltern der die Tageseinrichtung besuchenden Kinder gegenüber
                     dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Der Träger und die Leitung der Tageseinrichtung berichten dem Elternausschuss regelmäßig über die Arbeit der Tageseinrichtung.
                     Sie haben im Rahmen des § 9 Abs. 3 Satz 2 KiTaG die Ergebnisse der Anhörung bei der eigenen Meinungsbildung zu berücksichtigen;
                     dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Festlegung von
                  

                  
                     	
                        Grundsätzen für die Aufnahme von Kindern,

                     

                     	
                        Öffnungs- und Ferienzeiten sowie Schließtagen,

                     

                     	
                        Inhalten und Formen der Erziehungsarbeit,

                     

                     	
                        Änderungen der Konzeption, die der Betriebserlaubnis nach § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch zugrunde liegt,

                     

                     	
                        Änderungen der Betriebserlaubnis,

                     

                     	
                        Änderungen der Angebotsstruktur,

                     

                     	
                        baulichen Veränderungen und sonstigen, die Ausstattung der Tageseinrichtung betreffenden Maßnahmen,

                     

                     	
                        nach § 21 Abs. 6 KiTaG vorzusehenden Maßnahmen oder

                     

                     	
                        Änderungen in der Personalausstattung.

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Mitglieder des Elternausschusses sind im Hinblick auf personenbezogene Daten Dritter zur Verschwiegenheit verpflichtet.
                  

               

               
                     § 9
Kreis- oder Stadtelternausschuss
                     

                  

                  Hinsichtlich des Kreis- oder Stadtelternausschuss wird auf die diesbezüglichen Regelungen der Landesverordnung über die Elternmitwirkung
                     in Tageseinrichtungen der Kindertagesbetreuung (KiTaGEMLVO) verwiesen.
                  

               

               
                     § 10
Landeselternausschuss
                     

                  

                  Hinsichtlich des Landeselternausschusses wird auf die diesbezüglichen Regelungen der Landesverordnung über die Elternmitwirkung
                     in Tageseinrichtungen der Kindertagesbetreuung (KiTaGEMLVO) verwiesen.
                  

               

               
                     § 11
Einspruch, Wahlprüfung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Gegen die Gültigkeit einer Wahl zum Elternausschuss und zur Vollversammlung oder zum Vorstand des Kreis-, Stadt- oder Landeselternausschusses
                     kann jede und jeder nach dieser Verordnung für das jeweilige Gremium aktiv oder passiv Wahlberechtigte binnen drei Wochen
                     nach der Wahl schriftlich Einspruch einlegen. Vor Einlegung des Einspruchs ist zwischen den Beteiligten eine einvernehmliche
                     Beilegung der Streitigkeit zu versuchen. Der Versuch ist nachzuweisen. Der Einspruch ist zu begründen und bei der über den
                     Einspruch entscheidenden Stelle einzulegen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Über den Einspruch entscheidet:
                  

                  
                     	
                        bei einer Wahl zum Elternausschuss und zur Vollversammlung oder zum Vorstand des Kreis- oder Stadtelternausschusses das Landesamt
                           für Soziales, Jugend und Versorgung,
                        

                     

                     	
                        bei der Wahl zur Vollversammlung oder zum Vorstand des Landeselternausschusses das fachlich zuständige Ministerium.

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        In der Entscheidung über den Einspruch kann
                  

                  
                     	
                        die Feststellung des Wahlergebnisses berichtigt werden oder

                     

                     	
                        die Wahl zum jeweiligen Gremium für ungültig erklärt werden.

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Eine Wahl kann für ungültig erklärt werden, wenn bei der Wahlvorbereitung, der Wahlhandlung oder der Ermittlung des Wahlergebnisses
                     gegen wesentliche Bestimmungen des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
                     und in Kindertagespflege oder dieser Verordnung verstoßen wurde.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Eine für ungültig erklärte Wahl ist zu wiederholen (Wiederholungswahl). Sie ist nach den für die betroffene Wahl maßgebenden
                     Bestimmungen innerhalb von zwei Wochen nach Erklärung der Ungültigkeit der vorherigen Wahl durchzuführen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                        Wird eine Wahl für ungültig erklärt, berührt dies nicht die Wirksamkeit der Handlungen, die von der gewählten Person oder
                     von dem Gremium bis zum Zeitpunkt der Wiederholungswahl vorgenommen worden sind.
                  

               

               
                     § 12
Schlussbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Diese Verordnung tritt am Tage nach Ihrer Verkündigung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung für Elternvertretungen in den katholischen Tageseinrichtungen
                     für Kinder im Bistum Mainz (ElternVVO), veröffentlicht im Kirchlichen Amtsblatt 2007, S. 160 außer Kraft.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Elternvertretungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bereits nach altem Recht eingesetzt sind, bleiben
                     bis zum Ablauf ihrer Amtszeit im Amt.
                  

               

               
                     § 13
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Verordnung tritt am 01.07.2022 in Kraft.

                  
                     
                        
                           
                        
                        
                           
                              	
                                 Mainz, den 10. Juni 2022

                              
                           

                           
                              	
                                 ____________________

                              
                           

                           
                              	
                                 Prof. Dr. Peter Kohlgraf
Bischof von Mainz
                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

         

      

      

   OEBPS/Images/cover00010.jpeg
R - rim

Verard nung ilser diz Elternmite irlamg in
Tagesinrichtungen der K ind ertagesh etrewung,
im Bistum Mainz
10, i 222
(O Ao e Diese Naa LN 7, 5 815 981§

i e Keragstisrgen i i gt g § 1 A, 1 s Loy
stan i i B, b v g vn Ki i Ttz
il Kruragusg (ST, e e o o i ekl .
Bk e s rire Rl iy Rgrhngn o sirven, ey el
51, s e aggbrge geidmny sl Dis st Gl dor
rmtmiargeein i b Weroginl.

i
g

Neitelgnse Urariong g s Kiderprairitegn e T

i Beichdes B M

i
Brervriing.
() Die Ekmrermnbeg s da ichas esctdussre Cromin der e
‘g i Tugptivsrgen i Kedragpiseeea, D B rg e,
2 i §9 A 157 s Lerdsprtns e e iy, Bl
eveang van Kk in Tupeictungen e 1 Kouggleg (TG} v
3 Sepube 015 (V1 5 713 35 1189 . e el e s e,
f Aetngem v, i B, s arvgswiuass abedes Tiges S
Tugpseivibg bt e, St eschindibg, werm s g
eibarten e n s g et i Bl e Sin, bl
2 e . e Nt e e, e, s, Bl ek
rbiasini. e ool der et e de o e T
‘gl s e, Arigy sl
() D g i d g it oy B
Neglrt i ke s e B, il D o .
e g o g e e 8 e 8 sy, B
it s NegliHort el Bk ke s e,
gt






